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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 

Gesetz zur Änderung 
des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen  
 

 

 Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 

Artikel 1 
 
Das Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 1995 
(GV. NRW. S. 1082, ber. 1996 S. 81, S. 141, 
S. 216 und S. 355, ber. 2007 S. 327), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. 
März 2015 (GV. NRW. S. 312) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt 
geändert: 

 
 
 
 
 

a) In der Angabe zur Teilüberschrift 
„Zweiter Teil“ werden nach dem Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Nach der Angabe zu § 60 wird 
folgende Angabe eingefügt: „§ 60a 
Ortsdurchfahrten von vorhandenen 
Landesstraßen und Kreisstraßen“ 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

 
… 
 

Zweiter Teil 
Träger der Straßenbaulast für 

Landesstraßen und Kreisstraßen 
 
… 
 
 

Fünfter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 

1. Abschnitt 
Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 59 Ordnungswidrigkeiten  
 

2. Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 60 Vorhandene Straßen 
 
§ 61 (weggefallen) 
 
§ 62 (weggefallen) 
 
§ 63 Eigentum 



2 

 
§ 64 Sondernutzungen 
 
§ 65 (weggefallen) 
 
§ 66 (weggefallen 
 
§ 67 (weggefallen)  

… 
 

2. § 3 wird wie folgt geändert: § 3 
Einteilung der öffentlichen Straßen 

 

 
 
 

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden nach 
dem Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „und Radschnellverbindungen 
des Landes“ eingefügt. 

 
 
 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt: 
„Radschnellverbindungen des 
Landes sind Wege, Straßen oder 
Teile von diesen, die dem 
Fahrradverkehr mit eigenständiger 
regionaler Verkehrsbedeutung zu 
dienen bestimmt sind; sie sollen 
untereinander oder mit anderen 
Radverkehrsverbindungen ein 
zusammenhängendes Netz bilden.“ 

 

(1) Die öffentlichen Straßen werden nach 
ihrer Verkehrsbedeutung in folgende 
Straßengruppen eingeteilt: 

1. Landesstraßen, 

2. Kreisstraßen, 

3. Gemeindestraßen, 

4. sonstige öffentliche Straßen. 

(2) Landesstraßen sind Straßen mit 
mindestens regionaler Verkehrsbedeutung, 
die den durchgehenden 
Verkehrsverbindungen dienen oder zu 
dienen bestimmt sind; sie sollen 
untereinander und zusammen mit den 
Bundesfernstraßen ein 
zusammenhängendes Netz bilden.  

 

(3) Kreisstraßen sind Straßen mit 
überörtlicher Verkehrsbedeutung, die den 
zwischenörtlichen Verkehrsverbindungen 
dienen oder zu dienen bestimmt sind; sie 
sollen mindestens einen Anschluß an eine 
Bundesfernstraße, Landesstraße oder 
Kreisstraße haben. 

(4) Gemeindestraßen sind Straßen, die 
vorwiegend dem Verkehr und der 
Erschließung innerhalb des 
Gemeindegebietes dienen oder zu dienen 
bestimmt sind. Das sind: 

1. Straßen, bei denen die Belange des 
Verkehrs überwiegen 
(Hauptverkehrsstraßen, 
Zubringerstraßen u. a.); 

2. Straßen, bei denen die Belange der 
Erschließung der anliegenden 
Grundstücke überwiegen 
(Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte 



3 

Bereiche, Fußgängerbereiche u. a.); 

3. alle sonstigen nicht unter 1. und 2. 
fallenden Straßen, die von der 
Gemeinde für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind. 

(5) Sonstige öffentliche Straßen sind alle 
dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen, welche keiner anderen 
Straßengruppe angehören. Zu den 
sonstigen öffentlichen Straßen gehören 
insbesondere die Eigentümerstraßen und -
wege. 

 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

§ 4 
Straßenverzeichnisse und 

Straßennummern 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Landesstraßen,“ die Wörter 
„Radschnellverbindungen des 
Landes,“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „und 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

(1) Für die Landesstraßen, Kreisstraßen und 
Gemeindestraßen werden 
Straßenverzeichnisse als 
Bestandsverzeichnisse geführt. Der 
Landesbetrieb Straßenbau führt die 
Verzeichnisse Landesstraßen und 
Kreisstraßen. Die Gemeinden führen die 
Verzeichnisse für die Gemeindestraßen. In 
die Verzeichnisse sind alle Straßen 
entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Straßengruppe, der Widmungsinhalt, die 
Träger der Straßenbaulast, die etwa 
vorhandenen Ortsdurchfahrten sowie die 
Länge der Straßen einschließlich der Rad- 
und Gehwege aufzunehmen. Die 
Gemeindestraßen sollen zusätzlich nach 
ihrer Bedeutung oder Bestimmung im Sinne 
von § 3 Abs. 4 Nrn. 1 bis 3 gekennzeichnet 
werden. Für Straßen nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 
(Hauptverkehrsstraßen) unterrichten die 
Gemeinden den Landesbetrieb Straßenbau 
auf Anfrage über den Bestand. 
Veränderungen haben die 
Straßenbaubehörden der 
verzeichnisführenden Behörde unverzüglich 
anzuzeigen. Die Einsicht in die 
Straßenverzeichnisse steht jedermann frei. 

(2) Die Landesstraßen und Kreisstraßen 
werden mit Nummern bezeichnet. Die 
Nummern für die Landesstraßen werden 
von dem für das Straßenwesen zuständigen 
Ministerium, die der Kreisstraßen vom 
Landesbetrieb Straßenbau bestimmt. Die 
Gemeinden können die öffentlichen Straßen 
mit einem Namen bezeichnen oder 
nummerieren. 
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cc)  In Satz 3 werden nach dem Wort 
„Namen“ die Wörter „oder einer 
Nummer“ eingefügt und die 
Wörter „oder nummerieren“ 
gestrichen. 

 
c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Das für das Straßenwesen 
zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem für das amtliche 
Vermessungswesen zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung 
Einzelheiten zu den 
Straßenverzeichnissen zu regeln.“ 

 

 

4. § 5 wird wie folgt geändert: § 5 
Ortsdurchfahrten 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „zur“ 
durch das Wort „der“ ersetzt und 
nach dem Wort „Grundstücke“ 
werden die Wörter „bestimmt ist“ 
durch die Wörter „oder der 
mehrfachen Verknüpfung des 
Ortsstraßennetzes dient“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: „Eine Ortsdurchfahrt 
einer Radschnellverbindung des 
Landes besteht aus 
Wegeabschnitten, die innerhalb 
der geschlossenen Ortslage 
liegen und auch der 
Erschließung der anliegenden 
Grundstücke dienen.“ 

 
 
 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Landesstraße“ die Wörter „oder 
einer Radschnellverbindung des 
Landes“ eingefügt. 

 

(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer 
Landesstraße oder Kreisstraße, der 
innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt 
und auch zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmt ist. Geschlossene 
Ortslage ist der Teil des Gemeindebezirks, 
der in geschlossener oder offener Bauweise 
zusammenhängend bebaut ist. Einzelne 
unbebaute Grundstücke, zur Bebauung 
ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände 
oder einseitige Bebauung unterbrechen den 
Zusammenhang nicht. 

 

 

 

 

 

(2) Die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße 
setzt der Landesbetrieb Straßenbau im 
Einvernehmen mit der Gemeinde und der 
Bezirksregierung fest. Die Festsetzung ist 
mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich 
bekanntzumachen. 

(3) Die Ortsdurchfahrt einer Kreisstraße 
setzt der Kreis im Einvernehmen mit der 
Gemeinde und der Bezirksregierung fest. In 
kreisfreien Städten setzt die Stadt im 
Einvernehmen mit der Bezirksregierung die 
Ortsdurchfahrt fest. Absatz 2 Satz 2 gilt für 
die Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen 
entsprechend. 

(4) Bei der Festsetzung der Ortsdurchfahrt 
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kann von Absatz 1 abgewichen werden, 
wenn die Länge der Ortsdurchfahrt wegen 
der Art der Bebauung in einem 
offensichtlichen Mißverhältnis zur 
Einwohnerzahl steht oder wenn es aus 
Gründen der ordnungsgemäßen und 
wirtschaftlichen Durchführung von Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen geboten ist. 

(5) Reicht die festgesetzte Ortsdurchfahrt 
einer Landesstraße für den Verkehr nicht 
aus, so soll der Landesbetrieb Straßenbau 
im Einvernehmen mit der Gemeinde und der 
Bezirksregierung eine Straße, die nach 
ihrem Ausbauzustand für die Aufnahme des 
Verkehrs geeignet ist, als zusätzliche 
Ortsdurchfahrt festsetzen. Satz 1 gilt für 
Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen 
entsprechend; die zusätzliche 
Ortsdurchfahrt wird im Einvernehmen mit 
der Gemeinde und der Bezirksregierung 
vom Kreis, in kreisfreien Städten im 
Einvernehmen mit der Bezirksregierung von 
der Stadt, festgesetzt. 

 

 § 8 
Umstufung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. § 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 

 
b) Folgender Satz wird angefügt: „Sind 

Straßen verschiedener 
Straßengruppen umzustufen, können 
die jeweiligen 
Straßenaufsichtsbehörden eine 
Festlegung der Zuständigkeit für die 
Verfügung der Umstufung im 
gegenseitigen Einvernehmen treffen.“ 
 

(1) Umstufung ist die Allgemeinverfügung, 
durch die eine öffentliche Straße bei 
Änderung ihrer Verkehrsbedeutung der 
entsprechenden Straßengruppe zugeordnet 
wird (Aufstufung, Abstufung). Die Umstufung 
ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich 
bekanntzumachen. 

(2) Änderungen der Verkehrsbedeutung, die 
eine Umstufung erforderlich machen 
können, haben die Straßenbaubehörden 
den Straßenaufsichtsbehörden anzuzeigen. 

(3) Die Umstufungen verfügt die für die 
Straße höherer Verkehrsbedeutung (§ 3 
Abs. 1) zuständige 
Straßenaufsichtsbehörde. Die beteiligten 
Träger der Straßenbaulast sind vorher mit 
dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung 
zu hören. 

(4) Werden infolge großräumiger Planungen 
oder Programme des Bundes oder des 
Landes Umstufungen erforderlich, so stellt 
das für das Straßenwesen zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für 
Raumordnung und Landesplanung 
zuständigen Ministerium und nach Anhörung 
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des Regionalrates und der zuständigen 
Ausschüsse des Landtags ein 
Umstufungsprogramm auf. 

(5) Die Umstufung soll nur zum Beginn 
eines Haushaltsjahres wirksam und 
mindestens drei Monate vorher angekündigt 
werden. Im Einvernehmen mit dem neuen 
Träger der Straßenbaulast kann ein anderer 
Zeitpunkt bestimmt werden. 

(6) Im Falle der Abstufung einer 
Bundesfernstraße bestimmt das für das 
Straßenwesen zuständige Ministerium die 
neue Straßengruppe. Der neue Träger der 
Straßenbaulast ist vorher zu hören. 

 

 § 9a 
Hoheitsverwaltung, bautechnische 

Sicherheit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. § 9a Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt 

gefasst: „Satz 2 gilt für bauliche Anlagen 
von Gemeinden nur dann, wenn diese 
untere Bauaufsichtsbehörden gemäß § 
60 Absatz 1 Nummer 3 der 
Landesbauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2000 
(GV. NRW. S. 256), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 
2014 (GV.NRW. S. 294) geändert 
worden ist, sind.“ 

 
 
 

 
 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung 
der öffentlichen Straßen einschließlich der 
Bundesfernstraßen zusammenhängenden 
Aufgaben obliegen den Bediensteten der 
damit befaßten Körperschaften als 
Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher 
Tätigkeit. Das gleiche gilt für die Erhaltung 
der Verkehrssicherheit. 

(2) Die Straßen sind so herzustellen und zu 
unterhalten, daß sie den Erfordernissen der 
Sicherheit und Ordnung genügen. Einer 
Genehmigung, Zustimmung, Anzeige, 
Erlaubnis, Überwachung und Abnahme 
bedarf es, ausgenommen für Gebäude, 
nicht, wenn die baulichen Anlagen zur 
Erfüllung der Straßenbaulast unter 
verantwortlicher Leitung einer 
Straßenbaubehörde erstellt werden. Satz 2 
gilt für bauliche Anlagen von Gemeinden nur 
dann, wenn diese untere 
Bauaufsichtsbehörden sind (§ 57 Abs. 1 Nr. 
3 Landesbauordnung). Die 
Straßenbaubehörde trägt die Verantwortung 
dafür, daß die öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften eingehalten und die 
sicherheitstechnischen Erfordernisse erfüllt 
werden. 

 

(3) Die Straßenbaubehörde kann bestimmte 
Aufgaben, die ihr aufgrund des Absatzes 2 
anstelle der Bauaufsichtsbehörde obliegen, 
nach den für die Bauaufsichtsbehörde 
geltenden Vorschriften auf besondere 
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Sachverständige übertragen. 

(4) Absatz 3 gilt für die Verwaltung der 
Bundesfernstraßen entsprechend. 

 

 § 13 
Grundbuchberichtigung und 

Vermessung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. In § 13 Absatz 4 werden die Angaben 

„Abs.“ jeweils durch das Wort „Absatz“ 
und die Wörter „der Kostenordnung“ 
durch die Wörter „dem Gerichts- und 
Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2586), das zuletzt durch 
Artikel 174 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist,“ ersetzt. 

 

(1) Beim Übergang des Eigentums nach § 
10 Abs. 1 ist der Antrag auf Berichtigung 
des Grundbuchs von der 
Straßenbaubehörde des neuen Trägers der 
Straßenbaulast zu stellen. Der Antrag muß 
vom Leiter der Behörde oder seinem 
Vertreter unterschrieben und mit dem 
Dienstsiegel oder Dienststempel versehen 
sein. Zum Nachweis des Eigentums 
gegenüber dem Grundbuchamt genügt die 
in den Antrag aufzunehmende Erklärung, 
daß das Grundstück dem neuen Träger der 
Straßenbaulast gehört. 

(2) Die Kosten der Vermessung und 
Vermarkung eines nach § 10 Abs. 1 
übergehenden Grundstücks hat der neue 
Träger der Straßenbaulast zu tragen. 

(3) Wird das Eigentum nach § 12 Abs. 1 
zurückübertragen, so hat der bisherige 
Träger der Straßenbaulast die Kosten für die 
Vermessung, die Vermarkung und 
Beurkundung zu tragen. 

(4) Für die Eintragung des 
Eigentumsübergangs in das Grundbuch 
werden in den Fällen des § 10 Abs. 1 oder 
des § 12 Abs. 1 Kosten nach der 
Kostenordnung nicht erhoben. 

 

 § 20 
Straßenanlieger, Zufahrten, Zugänge 

 

8. In § 20 Absatz 1 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Landesstraße“ die Wörter „, 
einer Radschnellverbindung des 
Landes“ eingefügt und nach dem Wort 
„außerhalb“ das Wort „von“ durch die 
Wörter „der zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der“ ersetzt. 

 
 

(1) Zufahrten sind die für die Benutzung mit 
Fahrzeugen bestimmten Verbindungen von 
anliegenden Grundstücken und von nicht 
öffentlichen Wegen mit Straßen. Die Anlage 
neuer oder die wesentliche Änderung 
bestehender Zufahrten oder Zugänge zu 
einer Landesstraße oder einer Kreisstraße 
außerhalb von Ortsdurchfahrten gilt als 
Sondernutzung. Dies gilt auch, wenn eine 
Zufahrt oder ein Zugang gegenüber dem 
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bisherigen Zustand einem wesentlich 
größeren oder andersartigen Verkehr dienen 
soll. 

(2) § 18 Abs. 4 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die Straßenbaubehörde 
von dem Erlaubnisnehmer alle Maßnahmen 
hinsichtlich der örtlichen Lage, der Art und 
Ausgestaltung der Zufahrt oder des 
Zugangs verlangen kann, die aus Gründen 
der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs erforderlich sind. 

(3) Einer Erlaubnis nach § 18 bedarf es 
nicht, 

a) wenn Zufahrten oder Zugänge zu 
baulichen Anlagen geschaffen oder 
geändert werden, für welche eine 
Zustimmung oder Genehmigung nach 
§ 25 erteilt wird oder als erteilt gilt; 

b) wenn der Bau oder die Änderung 
von Zufahrten oder Zugängen in einem 
Flurbereinigungsverfahren oder in 
einem anderen förmlichen Verfahren 
unanfechtbar angeordnet ist. 

(4) Für die Unterhaltung der Zufahrten und 
Zugänge, die nicht auf einer Erlaubnis nach 
§ 18 beruhen, gelten § 18 Abs. 4 Sätze 1 
und 2 sowie § 22 entsprechend. 

(5) Werden durch die Änderung oder 
Einziehung einer Straße Zufahrten oder 
Zugänge zu Grundstücken auf Dauer 
unterbrochen oder wird die Benutzung 
erheblich erschwert, so hat der Träger der 
Straßenbaulast einen angemessenen Ersatz 
zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar 
ist, eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Mehrere 
Anliegergrundstücke können durch eine 
gemeinsame Zufahrt angeschlossen 
werden, deren Unterhaltung nach Absatz 4 
den Anliegern gemeinsam obliegt. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 entsteht nicht, 
wenn die Grundstücke eine anderweitige 
ausreichende Verbindung zu dem 
öffentlichen Straßennetz besitzen oder wenn 
die Zufahrten oder Zugänge auf einer 
widerruflichen Erlaubnis beruhen. § 42 Abs. 
2 findet Anwendung. 

(6) Werden durch Straßenarbeiten Zufahrten 
oder Zugänge für längere Zeit unterbrochen 
oder wird ihre Benutzung erheblich 
erschwert, ohne daß von 
Behelfsmaßnahmen eine wesentliche 
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Entlastung ausgeht, und wird dadurch die 
wirtschaftliche Existenz eines anliegenden 
Betriebes gefährdet, so kann dessen 
Inhaber eine Entschädigung in Höhe des 
Betrages beanspruchen, der erforderlich ist, 
um das Fortbestehen des Betriebes bei 
Anspannung der eigenen Kräfte und unter 
Berücksichtigung der gegebenen 
Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. Der 
Anspruch richtet sich gegen den, zu dessen 
Gunsten die Arbeiten im Straßenbereich 
erfolgen. Beruhen Zufahrten oder Zugänge 
auf einer widerruflichen Erlaubnis, so 
besteht kein Anspruch. Absatz 5 Sätze 3 
und 4 gelten entsprechend. 

(7) Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs erfordert, kann die 
Straßenbaubehörde nach Anhörung der 
Betroffenen anordnen, daß Zufahrten oder 
Zugänge geändert oder verlegt oder, wenn 
das Grundstück eine anderweitige 
ausreichende Verbindung zu dem 
öffentlichen Straßennetz besitzt, 
geschlossen werden. Absatz 5 gilt 
entsprechend. Die Befugnis zum Widerruf 
einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 

(8) Wird durch den Bau oder die Änderung 
einer Straße der Zutritt von Licht oder Luft 
zu einem Grundstück auf Dauer entzogen 
oder erheblich beeinträchtigt, hat der Träger 
der Straßenbaulast für dadurch entstehende 
Vermögensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten. § 42 Abs. 
2 findet Anwendung. 

(9) Hat der Entschädigungsberechtigte die 
Entstehung eines Vermögensschadens 
mitverursacht, so gilt § 254 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend 

 

9. § 25 wird wie folgt geändert: § 25  
Bauliche Anlagen an Straßen 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach dem Wort „Außerhalb“ 
werden die Wörter „der zur 
Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile“ 
eingefügt. 

 
bb) In Nummer 1 werden nach dem 

(1) Außerhalb der Ortsdurchfahrten 
bedürfen Baugenehmigungen oder nach 
anderen Vorschriften notwendige 
Genehmigungen der Zustimmung der 
Straßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen 
jeder Art 

 

1. längs der Landesstraßen und 
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Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ und nach dem Wort 
„Kraftfahrzeugverkehr“ die 
Wörter „, bei einer 
Radschnellverbindung des 
Landes der für den 
Fahrradverkehr“ eingefügt. 

 
cc) In Nummer 2 werden nach dem 

Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem 
Wort „innerhalb“ die Wörter „der zur 
Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile“ und 
nach dem Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „, Radschnellverbindungen 
des Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

„(3) Bei geplanten Landesstraßen, 
Radschnellverbindungen des Landes 
und Kreisstraßen gelten die 
Beschränkungen des Absatzes 1 
vom Beginn der Auslegung der Pläne 
im Planfeststellungsverfahren oder 
von dem Zeitpunkt an, in dem gemäß 
§ 73 Absatz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 
602), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. 
NRW. S. 294) geändert worden ist, 
den Betroffenen und Vereinigungen 
Gelegenheit gegeben worden ist, den 
Plan einzusehen.“ 

 

Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 
40 m, gemessen vom äußeren Rand 
der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn, errichtet, 
erheblich geändert oder anders genutzt 
werden sollen; 

 

 

2. über Zufahrten oder Zugänge an 
Landesstraßen und Kreisstraßen 
unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen oder bei bereits 
bestehendem Anschluß erheblich 
geändert oder anders genutzt werden 
sollen. 

(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 darf nur 
versagt oder mit Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden, wenn eine konkrete 
Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist 
oder Ausbauabsichten sowie 
Straßenbaugestaltung dies erfordern. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der erforderlichen Antragsunterlagen bei der 
Straßenbaubehörde unter Angabe der 
Gründe versagt wird. Diese Belange sind 
auch bei der Erteilung von 
Baugenehmigungen innerhalb der 
Ortsdurchfahrten von Landesstraßen und 
Kreisstraßen zu beachten. 

(3) Bei geplanten Landesstraßen und 
Kreisstraßen gelten die Beschränkungen 
des Absatzes 1 vom Beginn der Auslegung 
der Pläne im Planfeststellungsverfahren 
oder von dem Zeitpunkt an, in dem den 
Betroffenen Gelegenheit gegeben worden 
ist, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen). 

 

 

 

 

 

 

(4) Bedürfen die baulichen Anlagen im 
Sinne des Absatzes 1 keiner 
Baugenehmigung oder keiner Genehmigung 
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nach anderen Vorschriften, so tritt an die 
Stelle der Zustimmung die Genehmigung 
der Straßenbaubehörde. Die Genehmigung 
gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Eingang der erforderlichen 
Antragsunterlagen versagt wird. Das für das 
Straßenwesen zuständige Ministerium kann 
im Benehmen mit dem für die Bauaufsicht 
zuständigen Ministerium für bestimmte Fälle 
allgemein festlegen, daß die Genehmigung 
nicht erforderlich ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit 
das Bauvorhaben den Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes entspricht (§ 9 
Baugesetzbuch), der mindestens die 
Begrenzung der Verkehrsflächen sowie die 
an diesen gelegenen überbaubaren 
Grundstücksflächen enthält und unter 
Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast 
zustandegekommen ist. 

(6) Die Gemeinden können durch Satzung 
vorschreiben, daß bestimmte 
Gemeindestraßen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage vom Anbau im 
Sinne des Absatzes 1 und von Zufahrten zu 
Bauanlagen freizuhalten sind, soweit dies 
für die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs erforderlich ist. Dabei kann der 
Abstand geringer festgesetzt werden. 

 

 § 27 
Freihaltung der Sicht bei Kreuzungen 

und Einmündungen 

 

10. In § 27 Absatz 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „außerhalb“ die Wörter „der 
zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile“ 
eingefügt. 

(1) Bauliche Anlagen jeder Art dürfen 
außerhalb der Ortsdurchfahrten nicht 
errichtet oder geändert werden, wenn 
dadurch die Sicht bei höhengleichen 
Kreuzungen von Straßen oder von Straßen 
mit dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Schienenbahnen behindert und die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird. Das 
gleiche gilt auch für die höhengleichen 
Einmündungen von Straßen. 

(2) § 26 ist entsprechend anzuwenden. 

 

11. § 28 wird wie folgt geändert: § 28 
Anlagen der Außenwerbung 
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a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt 
gefasst: 
„Anlagen der Außenwerbung dürfen 
außerhalb der zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 
Radschnellverbindungen des Landes 
und Kreisstraßen in einer Entfernung 
bis zu 20 Meter, gemessen vom 
äußeren Rand der für den 
Kraftfahrzeugverkehr, bei einer 
Radschnellverbindung des Landes 
der für den Fahrradverkehr 
bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet 
werden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 

(1) Anlagen der Außenwerbung dürfen 
außerhalb der Ortsdurchfahrten von 
Landesstraßen und Kreisstraßen in einer 
Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der für den 
Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, 
nicht errichtet werden. Im übrigen stehen sie 
den baulichen Anlagen des § 25 Abs. 1 und 
des § 27 gleich. Für nichtamtliche 
Hinweiszeichen bis zu einer Größe von 1 m2 
und für Anlagen gemäß § 13 Abs. 3 Nrn. 1 
und 2 der Landesbauordnung und für 
Werbeanlagen an Fahrgastunterständen 
des öffentlichen Personenverkehrs oder der 
Schülerbeförderung soll die 
Straßenbaubehörde Ausnahmen vom 
Verbot des Satzes 1 zulassen, wenn eine 
konkrete Beeinträchtigung der Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu 
erwarten ist. Ausnahmen können mit 
Bedingungen und Auflagen versehen 
werden. Für Anlagen nach Satz 3, die einer 
Baugenehmigung bedürfen, darf die 
Baugenehmigung nur mit vorheriger 
Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilt 
werden. 

(2) An und auf Brücken über Landesstraßen 
und Kreisstraßen außerhalb der 
Ortsdurchfahrten dürfen Anlagen der 
Außenwerbung nicht angebracht oder 
aufgestellt werden. 

(3) Weitergehende bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

 

12. § 37 wird wie folgt geändert: § 37 
Planung und Linienbestimmung 

 

a) In Absatz 1 werden nach Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter 
„Radschnellverbindungen des 
Landes,“ eingefügt, die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ und 
die Angabe „Nr.“ durch das Wort 
„Nummer“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer 
oder die wesentliche Änderung bestehender 
Landesstraßen, Kreisstraßen und 
Gemeindestraßen im Sinne von § 3 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 1 betreffen, sind die Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung unbeschadet sonstiger 
Erfordernisse nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften zu beachten. Die öffentlichen 
und privaten Belange sind gemäß dem 
Stand der Planung gegeneinander und 
untereinander abzuwägen. 

(2) Dem Bau oder der wesentlichen 
Änderung bestehender Landesstraßen und 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa)  In Satz 1 werden nach Wort 

„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „und 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc) In Satz 4 wird die Angabe 

„UVPG NW“ durch die Wörter 
„Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Lande Nordrhein-Westfalen“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 

c) In Absatz 3 werden nach Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „und 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisstraßen geht die Abstimmung des 
grundsätzlichen Verlaufs, der 
Streckencharakteristik und der 
Netzverknüpfung voraus. Die 
Linienabstimmung erfolgt in einem 
Verfahren, an dem die Träger öffentlicher 
Belange, Bürgerinnen und Bürger sowie bei 
Landesstraßen der Regionalrat zu beteiligen 
sind. Soweit für den Bau oder die 
Änderung/Erweiterung einer Straße nach § 
1 in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 5 bis 
8 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 29. April 1992 
(GV. NRW. S. 175), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. 
NRW. S. 185) geändert worden ist, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen 
ist, ist diese nach dem Stand der Planung 
durchzuführen. Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die 
Vorprüfung des Einzelfalles müssen den 
Anforderungen des UVPG NW entsprechen. 
Die Sätze 3 und 4 gelten nicht für den Bau 
von Ortsumgehungen. Die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der 
Bürgerinnen und Bürger ist innerhalb von 
vier Monaten nach Ablauf der 
Auslegungsfrist nach Absatz 4 Satz 2 
abzuschließen. 

(3) Die Linienabstimmung für Landesstraßen 
führen der Landesbetrieb Straßenbau und 
die Bezirksregierungen durch. Der 
Bezirksregierung obliegt dabei die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
und des Regionalrates. Nach Abschluss des 
Abstimmungsverfahrens bestimmt sie die 
Planung und mit Zustimmung des für das 
Straßenwesen zuständigen Ministeriums die 
Linienführung. Die Zustimmung ist innerhalb 
von zwei Monaten nach Abschluss des 
Linienbestimmungsverfahrens einzuholen. 

(4) Die Planung und Linienabstimmung für 
Kreisstraßen obliegt dem Träger der 
Straßenbaulast. Eine Linienbestimmung 
findet nicht statt. Bei 
Meinungsverschiedenheiten von Behörden 
bei der Planung von Kreisstraßen 
entscheidet das für das Straßenwesen 
zuständige Ministerium im Benehmen mit 
den obersten Bundes- und im 
Einvernehmen mit den obersten 
Landesbehörden, deren Belange durch die 
Planung berührt sind. Der Beginn und das 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12066&vd_back=N185&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12066&vd_back=N185&sg=0&menu=1
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d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„jedem, dessen“ durch die 
Wörter „allen, deren“ und das 
Wort „Naturschutzverbänden“ 
durch das Wort „Vereinen“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) In Satz 8 werden nach dem 

Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „und 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
aa)  In Satz 1 werden nach Wort 

„Landesstraßen“ die Wörter 
„und Radschnellverbindungen 
des Landes“ eingefügt. 

bb)  In Satz 3 werden das Wort 
„Planfeststellungsbeschluß“ 
durch das Wort 
„Planfeststellungsbeschluss“ 

Ende des Planungsverfahrens sind der 
obersten Straßenbaubehörde anzuzeigen. 

(5) Zur Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an der Planung soll jedem, dessen 
Belange von der Planung berührt sein 
können, sowie den vom Land nach § 12 des 
Landschaftsgesetzes vom 21. Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568) anerkannten 
Naturschutzverbänden Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden. Hierzu 
sind die Planungsentwürfe in den berührten 
Gemeinden nach vorheriger ortsüblicher 
Bekanntmachung einen Monat öffentlich 
auszulegen. Soweit verschiedene Lösungen 
in Betracht kommen, sollen diese aufgezeigt 
werden. Stellungnahmen können bis zu zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
erfolgen. Danach soll die Gemeinde unter 
Beteiligung des Trägers der Straßenbaulast 
Gelegenheit zur Erläuterung und Erörterung 
der Planung geben. Bei Abgabe ihrer 
eigenen Stellungnahme unterrichtet die 
Gemeinde den Träger der Straßenbaulast 
über die vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen; sie soll dabei auch auf die 
Bedenken und Anregungen eingehen. Das 
Ergebnis der Bürgerbeteiligung ist in die 
Abwägung der Belange bei der 
Linienbestimmung bzw. bei der Bestimmung 
der Planung und Linienführung 
einzubeziehen. Die Öffentlichkeit ist über die 
abgestimmte, bei Landesstraßen bestimmte 
Planung durch ortsübliche Bekanntmachung 
zu unterrichten. Rechtsansprüche werden 
durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit 
nicht begründet; die Verfolgung von Rechten 
im nachfolgenden Zulassungsverfahren 
bleibt unberührt. Von der Beteiligung an der 
Planung kann abgesehen werden, wenn ein 
vorbereitender Bauleitplan oder ein 
genehmigter Braunkohlenplan (§ 26 
Landesplanungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. 
S. 33) geändert worden ist) die Planung 
bereits enthält. 

(6) Die abgestimmte, bei Landesstraßen 
bestimmte Planung ist im 
Flächennutzungsplan zu vermerken. Soweit 
sie von mindestens regionaler Bedeutung 
ist, ist die Planung im 
Gebietsentwicklungsplan darzustellen. Die 
rechtsverbindliche Entscheidung über die 
Planung erfolgt erst durch die Feststellung 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13718&vd_back=N33&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13718&vd_back=N33&sg=0&menu=1
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ersetzt und nach dem Wort 
„Plangenehmigung“ die Wörter 
„oder einen die Planfeststellung 
ersetzenden Bebauungsplan“ 
eingefügt. 

 
f) In Absatz 7 Satz 1 werden nach Wort 

„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 

des Planes (Planfeststellungsbeschluß) oder 
durch Erteilung der Plangenehmigung.  

 

 

 

(7) Bei Planungen, welche die Änderung 
bestehender oder den Bau neuer 
Landesstraßen und Kreisstraßen zur Folge 
haben können, hat die planende Behörde 
den Träger der Straßenbaulast unbeschadet 
weitergehender gesetzlicher Vorschriften 
rechtzeitig zu beteiligen. Bei den übrigen 
Straßen und Wegen ist die 
Straßenbaubehörde rechtzeitig zu 
beteiligen. 

 

 § 37b 
Planungsgebiete 

 

13. In § 37b Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „von Landesstraßen und 
Kreisstraßen“ gestrichen und nach den 
Wörtern „bei Landesstraßen“ die Wörter 
„und Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

(1) Um die Planung von Landesstraßen und 
Kreisstraßen zu sichern, kann bei 
Landesstraßen das für das Straßenwesen 
zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung, bei Kreisstraßen der 
Träger der Straßenbaulast durch Satzung 
für die Dauer von höchstens zwei Jahren 
Planungsgebiete festlegen. Die Gemeinden 
und Kreise, deren Bereich durch die 
festzulegenden Planungsgebiete betroffen 
wird, sind vorher zu hören. Auf die 
Planungsgebiete findet § 40 Abs. 1 mit der 
Maßgabe Anwendung, daß die 
Veränderungssperre mit dem Inkrafttreten 
der Verordnung oder Satzung beginnt. Die 
Frist kann, wenn besondere Umstände es 
erfordern, durch Rechtsverordnung oder 
Satzung auf höchstens vier Jahre verlängert 
werden. Die Festlegung tritt mit Beginn der 
Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren außer Kraft. Ihre 
Dauer ist auf die Vierjahresfrist des § 40 
Abs. 2 anzurechnen. 

(2) Die Festlegung des Planungsgebietes ist 
in den Gemeinden, deren Gebiet betroffen 
wird, ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist 
unter Angabe von Zeit und Ort darauf 
hinzuweisen, daß während der 
Geltungsdauer der Festlegung bei den 
Gemeinden Karten des Planungsgebietes 
zur Einsicht bereitliegen. 
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(3) Die Straßenbaubehörde kann 
Ausnahmen von der Veränderungssperre 
zulassen, wenn überwiegende öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen 

 

14. § 38 wird wie folgt geändert: § 38 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Landesstraßen und 
Kreisstraßen dürfen nur gebaut 
oder geändert werden, wenn 
der Plan vorher festgestellt ist.“ 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 
„Gleiches gilt für 
Radschnellverbindungen des 
Landes und Gemeindestraßen, 
sofern für diese eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist." 

cc)  In dem neuen Satz 3 werden 
nach dem Wort 
„Umweltverträglichkeitsprüfung“ 
die Wörter „im Rahmen der 
Abwägung“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Landesstraßen, Kreisstraßen und 
Gemeindestraßen, sofern für letztere 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist, dürfen nur gebaut 
oder geändert werden, wenn der 
Plan vorher festgestellt ist. Bei der 
Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und 
privaten Belange einschließlich der 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
berücksichtigen. Im 
Planfeststellungsverfahren ist über 
die Kosten zu entscheiden, die die 
am Verfahren Beteiligten zu tragen 
haben. Es gelten die §§ 72 bis 78 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen, 
soweit nicht in diesem Gesetz etwas 
anderes bestimmt ist. 

 

(2) Soweit für den Bau, die Änderung oder 
die Erweiterung einer Straße nach § 1 in 
Verbindung mit Anlage 1 Nummer 5 bis 8 
des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen 
ist, muss die Durchführung den 
Anforderungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen entsprechen. Soweit 
bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Rahmen der Linienabstimmung erfolgt 
ist, soll die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit auf zusätzliche oder 
andere erhebliche Umweltauswirkungen des 
Vorhabens beschränkt werden. 

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung 
entfallen in Fällen von unwesentlicher 
Bedeutung im Sinne von § 74 Absatz 7 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Die 
Entscheidung hierüber trifft der Träger der 
Straßenbaulast. 
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b) In Absatz 5 werden nach der Angabe 
„Baugesetzbuches)“ die Wörter „und 
von Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) In Absatz 7 werden nach Wort 

„Landesstraße“ die Wörter 
„Radschnellverbindung des Landes,“ 
eingefügt. 

 
 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des 
Baugesetzbuches ersetzen die 
Planfeststellung. Für den Bau und für die 
wesentliche Änderung vorhandener Straßen 
ist die Umweltverträglichkeit zu prüfen; § 17 
des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl I S. 94) ist 
anzuwenden. Wird eine Ergänzung 
notwendig oder soll von Festsetzungen des 
Bebauungsplans abgewichen werden, so ist 
die Planfeststellung insoweit zusätzlich 
durchzuführen. In diesen Fällen gelten die 
§§ 40, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 
Absatz 1 bis 4 des Baugesetzbuches. 

(5) Für den Bau oder die Änderung von 
Gemeindestraßen im Außenbereich (§ 35 
des Baugesetzbuches), für die keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist, ist die Planfeststellung 
oder Plangenehmigung zulässig. 

(6) Die der Sicherheit und Ordnung 
dienenden Anlagen an Landesstraßen und 
Kreisstraßen, wie Polizeistationen, 
Einrichtungen der Unfallhilfe und der 
Verkehrsüberwachung, können, wenn sie 
eine unmittelbare Zufahrt zu diesen Straßen 
haben, zur Festsetzung der Flächen in die 
Planfeststellung oder Plangenehmigung 
einbezogen werden. 

(7) Bei der Änderung einer Landesstraße, 
Kreisstraße oder Gemeindestraße kann von 
einer förmlichen Erörterung im Sinne von § 
73 Absatz 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen und von § 9 des 
Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen 
werden. Vor dem Abschluss des 
Planfeststellungsverfahrens ist denjenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben 
haben, Gelegenheit zur Äußerung innerhalb 
eines Monats zu geben. 

(8) Die Planfeststellungsbehörde kann den 
Plan auf begründeten Antrag des Trägers 
der Straßenbaulast um höchstens fünf Jahre 
verlängern, bevor er nach § 75 Absatz 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen außer Kraft tritt. 
Vor der Entscheidung ist eine auf den 
Antrag begrenzte Anhörung nach dem für 
die Planfeststellung vorgeschriebenen 
Verfahren durchzuführen. Für die Zustellung 
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und Auslegung sowie die Anfechtung der 
Entscheidung über die Verlängerung sind 
die Bestimmungen über den 
Planfeststellungsbeschluss entsprechend 
anzuwenden. 

 

 

15. In der Teilüberschrift „Zweiter Teil“ 
werden nach dem Wort „Landesstraßen“ 
die Wörter „, Radschnellverbindungen 
des Landes“ eingefügt. 
 
 

Zweiter Teil 
Träger der Straßenbaulast für 

Landesstraßen und Kreisstraßen 
 
 

 § 43 
Träger der Straßenbaulast 

 

16. § 43 Absatz wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 Nummer 1 werden nach 

Wort „Landesstraßen“ die Wörter „und 
Radschnellverbindungen des Landes“ 
eingefügt. 
 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 
„Die Straßenbaulast des Landes 
erstreckt sich auch auf solche 
Radschnellverbindungen, die als 
unselbständige Radwege im Sinne 
des § 2 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe b an Kreisstraßen, 
Gemeindestraßen oder sonstigen 
öffentlichen Straßen gemäß § 3 
Absatz 5 geführt werden.“ 

 
 

c) In dem neuen Satz 3 werden die 
Wörter „Dies gilt“ durch die Wörter 
„Satz 1 und 2 gelten“ ersetzt. 

 
 

 

(1) Träger der Straßenbaulast sind: 

1. für die Landesstraßen das Land; 

2. für die Kreisstraßen die Kreise und 
kreisfreien Städte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies gilt nicht für die Ortsdurchfahrten, 
soweit für diese die Straßenbaulast nach 
den folgenden Bestimmungen den 
Gemeinden obliegt (§ 44). 

(2) Die Aufgaben des Trägers der 
Straßenbaulast für das Land werden vom 
Landesbetrieb Straßenbau wahrgenommen. 

 

17. § 44 wird wie folgt geändert: § 44 
Träger der Straßenbaulast für 

Ortsdurchfahrten 

 

 
 
 

(1) Gemeinden mit mehr als 80000 
Einwohnern sind Träger der Straßenbaulast 
für die Ortsdurchfahrten. Maßgebend ist die 



19 

 
 
 
 
 
 
a) In Absatz 2 werden die Wörter  

„einem Landschaftsverband“ durch 
die Wörter „dem Land“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 5 werden nach dem Wort 

„Landesstraße“ die Wörter „, 
Radschnellverbindung des Landes“ 
eingefügt. 

 

bei der Volkszählung festgestellte 
Einwohnerzahl. Die Ergebnisse einer 
Volkszählung werden mit Beginn des dritten 
Haushaltsjahres verbindlich, das dem Jahr 
der Volkszählung folgt. 

(2) Werden Gemeindegrenzen geändert 
oder Gemeinden neu gebildet, ist die bei der 
Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl 
des neuen Gemeindegebiets maßgebend. In 
diesen Fällen wechselt die Straßenbaulast 
für die Ortsdurchfahrten mit Beginn des 
dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der 
Gebietsänderung, wenn sie bisher einem 
Landschaftsverband oblag oder von einem 
Kreis auf eine kreisangehörige Gemeinde 
übergeht, sonst mit der Gebietsänderung. 

(3) Die Gemeinde bleibt abweichend von 
Absatz 1 Träger der Straßenbaulast für die 
Ortsdurchfahrten, wenn sie es mit 
Zustimmung des für die Kommunalaufsicht 
zuständigen Ministeriums gegenüber dem 
für das Straßenwesen zuständigen 
Ministerium erklärt. Eine Gemeinde mit mehr 
als 50000 Einwohnern, aber nicht mehr als 
80000 Einwohnern wird Träger der 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten, 
wenn sie es mit Zustimmung des für die 
Kommunalaufsicht zuständigen Ministeriums 
gegenüber dem für das Straßenwesen 
zuständigen Ministerium erklärt. Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 gelten 
entsprechend. 

(4) Soweit dem Land und den Kreisen die 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten 
obliegt, erstreckt sich diese nicht auf die 
Gehwege und Parkplätze. 

(5) Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen im 
Zuge einer Ortsdurchfahrt oder im Bereich 
des an sie unmittelbar angrenzenden Teils 
einer Landesstraße oder Kreisstraße sind, 
wenn für beide Teile der Straße nicht 
dieselbe Straßenbaubehörde zuständig ist, 
im gegenseitigen Benehmen durchzuführen. 

(6) Soweit nach den Absätzen 3 und 4 das 
Land und die Kreise nicht Träger der 
Straßenbaulast sind, obliegt die 
Straßenbaulast den Gemeinden. 

 

 § 54 
Straßenaufsichtsbehörden 
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18. In § 54 Absatz 2 Nummer 1 werden 
nach dem Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „und Radschnellverbindungen 
des Landes“ eingefügt. 

 

(1) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das 
für das Straßenwesen zuständige 
Ministerium, obere Straßenaufsichtsbehörde 
die Bezirksregierung, untere 
Straßenaufsichtsbehörde die Landrätin oder 
der Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde. 

(2) Straßenaufsichtsbehörde ist: 

1. für die Ortsdurchfahrten der 
Landesstraßen, soweit nicht das Land 
Träger der Straßenbaulast ist, für die 
Kreisstraßen einschließlich der 
Ortsdurchfahrten und für die 
Gemeindestraßen und sonstigen 
öffentlichen Straßen in den kreisfreien 
Städten die Bezirksregierung; 

2. für die übrigen Gemeindestraßen und die 
sonstigen öffentlichen Straßen die  

Landrätin oder der Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde. 

 

 § 55 
Bautechnische Regelungen 

 

19. In § 55 werden nach dem Wort 
„Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des Landes“ 
eingefügt, die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ und die Angabe „Nr.“ 
durch das Wort „Nummer“ ersetzt. 
 

Das für das Straßenwesen zuständige 
Ministerium kann im Benehmen mit dem für 
den Städtebau zuständigen Ministerium 
bautechnische Regelungen für den Bau und 
die Unterhaltung von Landesstraßen und 
Kreisstraßen sowie im Einvernehmen mit 
dem für den Städtebau zuständigen 
Ministerium bautechnische Regelungen über 
die Ausgestaltung von Gemeindestraßen im 
Sinne von § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 einführen. 
Bautechnische Regelungen gelten als 
allgemein anerkannte Regeln der Technik. 

 

20. § 56 wird wie folgt geändert: 
 

§ 55 
Bautechnische Regelungen 

 

 
 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
           aa)  In Nummer 1 werden nach dem     

Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „und  
Radschnellverbindungen des 

(1) Oberste Straßenbaubehörde ist das für 
das Straßenwesen zuständige Ministerium. 

(2) Die Aufgaben der Straßenbaubehörden 
werden wahrgenommen: 

1. für Landesstraßen vom Landesbetrieb 
Straßenbau, soweit nicht die Gemeinden 
Träger der Straßenbaulast für 
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Landes“ eingefügt. 
 
 
 
 
 

             bb)  In Nummer 3 werden nach dem 
Wort „Landesstraßen“ die 
Wörter „, 
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        b) In Absatz 3 werden die Angabe „Nr.“ 

durch das Wort „Nummer“ ersetzt 
und nach dem Wort „Landesstraßen“ 
die Wörter „und  
Radschnellverbindungen des 
Landes“ eingefügt. 
 

Ortsdurchfahrten sind; 

2. für die Kreisstraßen von den Kreisen, 
soweit nicht die Gemeinden Träger der 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten 
sind, und den kreisfreien Städten; 

3. für die Gemeindestraßen sowie für die 
Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Landesstraßen und Kreisstraßen von den 
Gemeinden, soweit ihnen für diese die 
Straßenbaulast obliegt; 

4. für sonstige öffentliche Straßen von dem 
Träger der Straßenbaulast, wenn dieser 
eine Körperschaft oder eine Stiftung des 
öffentlichen Rechts ist. Bei den übrigen 
Straßen dieser Straßengruppe werden die 
Befugnisse der Straßenbaubehörde durch 
die zuständige Gemeinde ausgeübt. 

(3) Die Gemeinden, die Kreise und die nach 
Absatz 2 Nr. 1 für die Landesstraßen 
zuständigen Straßenbaubehörden können 
gegen Ersatz der entstehenden Kosten 
Vereinbarungen über die Übertragung von 
Verwaltung und Unterhaltung einschließlich 
des Um- und Ausbaues der Straßen treffen, 
für die sie die Aufgaben des Trägers der 
Straßenbaulast wahrnehmen. Die Rechte 
des Trägers der Straßenbaulast bleiben 
unberührt. Die nach Satz 1 übertragenen 
Aufgaben der Straßenbaubehörde sind im 
Einvernehmen mit dem Träger der 
Straßenbaulast auszuüben. 

 

 § 59 
Ordnungswidrigkeiten 

 

 
 
 
 
21. In § 59 Absatz 1 Nummer 7 werden nach 

dem Wort „Landesstraßen“ die Wörter „, 
Radschnellverbindungen des Landes“ 
eingefügt. 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

… 

7. ohne die gemäß § 25 erforderliche 
Zustimmung oder Genehmigung der 
Straßenbaubehörde bauliche Anlagen 
errichtet oder über Zufahrten oder Zugänge 
an Landesstraßen oder Kreisstraßen 
unmittelbar oder mittelbar anschließt, 

… 

 

22. Nach § 60 wird folgender § 60a 
eingefügt: 
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„§ 60a 
Ortsdurchfahrten von vorhandenen 

Landesstraßen und Kreisstraßen  
 
Die Ortsdurchfahrt einer am [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] 
vorhandenen Landesstraße oder 
Kreisstraße bleibt unverändert der Teil 
der Landesstraße oder der Kreisstraße, 
der innerhalb der geschlossenen 
Ortslage liegt und auch zur 
Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmt ist. Wird infolge 
einer Abstufung einer Landesstraße zu 
einer Kreisstraße die Ortsdurchfahrt der 
Kreisstraße gemäß § 5 Absatz 1 um 
einen Bereich erweitert, der der 
mehrfachen Verknüpfung des 
Ortsstraßennetzes dient, so kann die 
Gemeinde, der gemäß § 44 die 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt 
obliegt, vom Land als bisherigem Träger 
der Straßenbaulast die Ablösung der für 
die Zukunft für diesen Bereich 
entstehenden Aufwendungen 
verlangen.“ 
 
 

 

Artikel 2 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.  
 

 

 


